
Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages
in der Gemeinde Oberaudorf

(Ku rbeitragssatzu ng)

yam 25.03.2024

Aufgrund der Art. 2 und 7 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die
Gemeinde Oberaudorf folgende

Satzung für die Erhebung des Kurbeitrages

§1
Beitragspflicht

Personen, die sich zu Kur- oder Erholungszwecken im Kurgebiet der Gemeinde aufhalten,
ohne dart ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts zu haben, und denen die
Moglichkeit zur Benutzung der Kureinrichtungen und zur leilnahme an den Veranstaltungen
geboten wird, sind verpflichtet, einen Kurbeitrag zu entrichten. Diese Verpflichtung ist nicht
davon abhangig, ob und in weichem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken dienen,
tatsächlich in Anspruch genommen werden.

§2
Kurgebiet

Kurgebiet ist das Gemeindegebiet.

§3
Entstehen, Falligkeit und Entrichtung des Kurbeitrages

(1) Die Kurbeitragsschuld entsteht für jeden Aufenthaltstag mit Beginn des jeweiligen Tages.

(2) Der Kurbeitrag wird mit dem Entstehen fallig.

(3) Der Kurbeitrag st an den zur Einhebung Verpflichteten ( 6) oder, falls em soicher nicht
vorhanden ist, unmittelbar an die Gemeinde zu entrichten.

§4
Höhe des Kurbeitrages

(1) Der Kurbeitrag wird nach der Anzahl der Aufenthaltstage berechnet. An- und Abreisetag
gelten zusammen als em voller Aufenthaltstag.

(2) Der Beitrag betragt pro Aufenthaltstag pro Person für Personen ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr 2,00 �.

(3) Von der Entrichtung des Kurbeitrages sind befreit (die Meldung entfällt nicht):

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
Schwerbehinderte mit einer amtlich nachgewiesenen Behmnderung ab 80 % und
deren eingetragene Begleitperson mit Merkzeichen B
Personen, die sich zu beruflichen Zwecken in der Gemeinde Oberaudorf aufhalten
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(4) Bei der Entrichtung des Kurbeitrages sind urn 50 % erma1igt (die Meldung entfallt nicht):

- Schwerbehinderte mit einer amtlich nachgewiesenen Behinderung von 50 % bis 79 %
und deren eingetragene Begleitperson mit Merkzeichen B

(5) Im Kurbeitrag ist die jeweils gUltige gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

§5
Erklärung der Kurbeitragspflichtigen

(1) Kurbeitragspflichtige, die irn Kurgebiet der Gemeinde ubernachten, haben der Gemeinde
spatestens am Tage nach ihrer Ankunft, Kurbeitragspflichtige, die nicht im Kurgebiet der
Gemeinde übernachten, am ersten Tag ihres Aufenthalts mittels eines hierfUr bei der
Tourist-Information der Gemeinde erhaltlichen Formblatts die für die Feststellung der
Kurbeitragspflicht erforderlichen Angaben zu machen.

(2) Die Meldepflicht entfällt bei Personen, die nach § 6 Abs. 1 oder 5 gemeldet werden oder
die einen jährlichen pauschalen Kurbeitrag nach § 7 oder auf der Grundlage einer
Vereinbarung nach Art. 7 Abs. 3 i. V. m. Art. 3 Abs. 4 KAG entrichten.

§6
Einhebung und Haftung

(1) NatUrliche und juristische Personen, die Kurbeitragspflichtige beherbergen oder ihnen
Wohnraum Oberlassen, sowie Inhabern von Campingplatzen oder Wohnrnobilstellplatzen
sind verpflichtet, der Gemeinde die Beitragspflichtigen sowie alle Personen laut § 4
Absatz 3 und 4 schriftlich oder elektronisch zu melden, sofern diese sich nicht nach
Ma1gabe der folgenden Absätze selbst gemeldet haben. Sie sind weiterhin verpflichtet,
den Kurbeitrag einzuheben und haften der Gemeinde gegenüber für den volistandigen
Eingang des Beitrags.

(2) Bei Betrieben unter 10 Betten (nicht gewerbliche Gastgeber) hat die Meldung auf amtlich
vorgeschriebenem Meldeschein oder Uber das durch die Gemeinde Oberaudorf
vorgeschriebene, kostenlose, onlinebasierte, elektronische System bis zu dem auf die
Ankunft folgenden Werktag zu erfolgen.

(3) Bei Betrieben ab 10 Betten (gewerbliche Gastgeber) hat die Meldung ausschliealich
verpflichtend über das durch die Gemeinde Oberaudorf vorgeschriebene, kostenlose,
onlinebasierte, elektronische System bis zu dem auf die Ankunft folgenden Werktag zu
erfolgen. Es kann eine Schnittstelle von einer Hotelsoftware zum vorgeschriebenen,
kostenlosen, onlinebasierten, elektronischen System eingerichtet werden.

(4) Der Kurbeitrag st von dem zur Einhebung Verpflichteten spatestens einen Tag nach der
Abreise des Kurbeitragspflichtigen an die Gemeinde abzufUhren. Die Gemeinde kann
zulassen, dass der Beitrag erst nach Zustellung der monatlichen Beitragsabrechnung
abgefQhrt wird.

(5) Wenn Teilnehmer an Reisegesellschaften einen Pauschalsatz bezahit haben, in dem der
Kurbeitrag eingeschlossen ist, so ist an Stelle des nach Absatz I Verpflichteten der
Reiseunternehmer zur Abführung des Kurbeitrags verpflichtet; er haftet der Gemeinde
gegenüber für den Eingang des Beitrags. Absatz 4 gilt entsprechend.
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§7
Besondere Vorschriften für Zweitwohnungsbesitzer

(1) Personen, die eine zweite oder eine weitere Wohnung in der Gemeinde innehaben,
sowie deren nicht dauernd von ihnen getrenntebende Ehegatte oder Lebenspartner,
haben, sofern sie nach § 1 kurbeitragspflichtig sind, einen jähr!ichen pauschalen
Kurbeitrag zu entrichten. Nutzen weitere Personen die Zweitwohnung, sind diese
uneingeschrankt melde- und kurbeitragspflichtig nach Mafgabe dieser
Kurbeitragssatzung.

(2) Der jährliche pauschale Kurbeitrag betragt für Personen ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr 60,00 �. Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie
Schwerbehinderte mit einer amtlich nachgewiesenen Behinderung ab 80 % und deren
eingetragene Begleitperson mit Merkzeichen B sind kurbeitragsfrei. Für
Schwerbehinderte mit einer amtlich nachgewiesenen Behinderung ab 50 % bis 79 % und
deren eingetragene Begleitperson mit Merkzeichen B wird der Kurbeitrag auf 50 %
erma(ligt.

(3) Inhaber von Zweitwohnungen haben Beginn und Ende des Haltens jeder Zweitwohnung
im Gemeindegebiet sowie Veranderungen, die eine Auswirkung auf die Festsetzung des
pauschalen Jahreskurbeitrags haben, der Gemeinde innerhaib eines Monats nach
Beginn und Ende schriftlich anzuzeigen.

(4) Die Beitragspflicht für den pauschalen Kurbeitrag entsteht jeweils am 1. Januar. Tritt die
Beitragspflicht erst nach dem 1. Januar em, so entsteht die Beitragspflicht mit dem
ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats. Die Beitragspflicht endet mit
Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen.

(5) Der pauschale Kurbeitrag wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheids zur Zahiung fallig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen
Beitragsbescheides ist der pauschale Kurbeitrag jeweils zuni 1. Februar eines jeden
Jahres fallig. Endet die Beitragspflicht, so ist der zu viel gezahite Beitrag zu erstatten.

(6) Die Gemeinde kann zur Feststellung der Kurbeitragspflicht verlangen, dass Inhaber von
Zweitwohnungen ihr über die Benutzung der Zweitwohnung Auskunft geben. Weist eine
nach Abs. 1 vom Pauschalbeitrag erfasste Person nach, dass sie sich im
Veranlagungszeitraum nicht zu Kur- oder Erholungszwecken in der Gemeinde
aufgehalten hat, wird ihr der Pauschalbeitrag zurückerstattet.

§8
Datenschutz

Die im Rahmen der Einhebung des Kurbeitrags verarbeiteten Daten dürfen zu keinem
anderen Zweck als zur Einhebung des Kurbeitrags verwendet werden.

§9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 31.01.2019 mit der
19.06.2020, beidejeweils gültig seit 01.04.2019, aul?er Kraft.

GEMEINDE OBERAUDORF
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Oberaudorf den 25 03 2024
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